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TOP 5 c)
Beratungs- und Beschlussvorlage für die Generalversammlung
des B–SME-Projektes am 23. Juni 2006 in Kopenhagen

Vereinbarung 
zur gegenseitigen Gleichstellung von beruflichen 
Bildungsabschlüssen und Einführung eines Bildungspasses

Die nachstehende Vereinbarung ist ein Ergebnis der Arbeitsgruppe II „Education“ sowie der Transfer- und Beratungsgruppe II „Education“. Die Mitglieder dieser Gruppen empfehlen der Generalversammlung:
1. die Zustimmung zu dieser Vereinbarung

2. einen Abschluss der Vereinbarung durch Unterzeichnung in Anlage 1
3. einen Bildungspass mit ostseeweiter Struktur einzuführen:

a) Beratung und Beschlussfassung über den in Anlage 2 beigefügten Entwurf

b) Fertigstellung und Druck des Bildungspasses durch das Sekretariat

c) Versendung des Bildungspasses an die Mitglieder/Projektpartner gemäß deren ge​wünschter und dem Sekretariat mitgeteilten Auflagenhöhe

d) Laufende Ausgabe des Bildungspasses durch die Mitglieder/Projektpartner
4. einmal jährlich über die Anwendung dieser Vereinbarung und des Bildungspasses zu beraten und im Bedarfsfall weitere Beschlüsse herbeizuführen.

Vereinbarung
zur gegenseitigen Gleichstellung von beruflichen
Bildungsabschlüssen und Einführung eines Bildungspasses


Präambel

Die Handwerks-, Industrie- und Handelskammern sowie die Verbände der mittelständischen Wirtschaft aus allen Osteeanrainerländern arbeiten im Hanse-Parlament zusammen, um die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit des Ostseeraumes und hier insbesondere des Mittelstands und des Handwerks zu fördern und zu sichern. Ihnen ist dabei bewusst, dass dazu hohe, international anerkannte allgemein- und berufsbildende Qualifizierungen entscheidende Voraussetzungen sind.

Die Mitglieder des Hanse-Parlaments verfolgen deshalb das Ziel, eine best mögliche Qualifizierung einschließlich des Erwerbs internationaler Kenntnisse und Erfahrungen zu erreichen und in der beruflichen Erstausbildung und Weiterbildung hohe, anerkannte Qualitäten zu verwirklichen.

Mit dieser Vereinbarung sollen das Sammeln von internationalen Erfahrungen bereits während der beruflichen Ausbildung, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit sowie der transnationale Austausch von Auszubildenden und Erwerbstätigen erleichtert und nachhaltig gefördert werden. Damit werden zugleich Innovationen, das Lernen voneinander und die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit im Ostseeraum unterstützt.
Da die Mitglieder des Hanse-Parlaments im Rahmen einer langjährigen Zusammenarbeit positive Erfahrungen und eine stabile Vertrauensbasis entwickelt haben, können sie untereinander den Beurteilungen der Partner vertrauen und unbürokratische Verfahren realisieren. Die gemeinsame, verbindliche Zielsetzung, im Ostseeraum herausragende berufliche Qualifizierungen zu fördern, sowie der ständige Erfahrungs- und Informationsaustausch schaffen eine verlässliche Basis und helfen, Missbrauch zu vermeiden.
1. Die Anerkennung beruflicher Bildungsnachweise innerhalb der Europäischen Uni​on richtet sich nach der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 7. September 2005. Diese Richtlinie tritt nach einer Umsetzungsfrist am 20. Oktober 2007 in Kraft.
2. Vor diesem Hintergrund treffen die in Anlage 1 aufgeführten Mitglieder des Hanse-Parlaments e. V. diese Vereinbarung zur vereinfachten gegenseitigen Anerkennung bzw. zur Gleichstellung von Abschlüssen der beruflichen Erstausbildung, die in den Ländern Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Lettland, Litauen, Norwegen, Polen und Schweden erworben wurden.
3. Das Hanse-Parlament e. V. entwickelt für die genannten Länder den in Anlage 2 beigefügten individuellen Berufsausweis (Bildungspass), in dem die jeweiligen Personen die erworbenen Bildungsabschlüsse dokumentieren. Unter Vorlage von Zeugnissen, Zertifikaten oder anderen Abschlussdokumenten bestätigen im Bildungspass die jeweiligen Mitglieder des Hanse-Parlaments die erworbenen Bildungsabschlüsse.
Auf dieser Basis verpflichten sich alle in Anlage 1 genannten Mitglieder des Hanse-Parlaments, die erworbenen Abschlüsse der beruflichen Erstausbildung in ihrem Land bzw. Geltungsbereich entsprechenden, Abschlüssen gleichzustellen bzw. sich für eine unbürokratische Anerkennung bzw. Gleichstellung einzusetzen, wenn sie selbst dafür nicht zuständig sind.
4. Die Anerkennung/Gleichstellung bzw. Empfehlung zur Anerkennung/Gleichstel​lung der im Ausland erworbenen Abschlüsse der beruflichen Erstausbildung bestätigen die jeweiligen Mitglieder in dem individuellen Berufsausweis (Bildungspass). Diese Anerkennung/Gleichstellung betrifft die Abschlüsse der beruflichen Erstausbildung.

Wenn eine ausländische Mitgliedsorganisation diese Anerkenung/Gleichstellung ausgesprochen und im individuellen Berufsausweis (Bildungspass) bestätigt hat, gilt diese Anerkennung/Gleichstellung zugleich für alle anderen Mitgliedsorganisationen der genannten Länder.
5. Zusätzlich können in dem individuellen Berufsausweis (Bildungspass) auch andere beruflichen Fort- und Weiterbildungen oder Studien dokumentiert werden. Diese dokumentierten Abschlüsse dienen der Information und der Herstellung von Transparenz, unterliegen jedoch nicht der gegenseitigen Anerkennung/Gleichstel​lung gemäß dieser Vereinbarung.
6. Die in Anlage 1 genannten Mitglieder des Hanse-Parlaments unterstützen die Sammlung von internationalen Erfahrungen in der beruflichen Erst- und Weiterbildung sowie in der praktischen Berufsausübung. Sie werden im Rahmen ihrer Möglichkeiten Personen aus dem räumlichen Zuständigkeitsbereich der anderen Mitglieder des Hanse-Parlaments bei der Vermittlung von betrieblichen oder schulischen Ausbildungs- und Praktikumsplätzen behilflich sein, unterstützen Austauschprogramme und fördern generell Praktika, Ausbildungen und Tätigkeiten in den anderen beteiligten Ländern.

7. Im Rahmen der beruflichen Erstausbildung werden die Mitglieder des Hanse-Parla​ments praktische oder theoretische Ausbildungsteile, die in einem der anderen genannten Länder absolviert wurden, für die Ausbildung im Inland und für die Ablegung der Abschlussprüfung anerkennen und auf die vorgeschriebenen Ausbildungszeiten anrechnen bzw. sich für eine unbürokratische Anerkennung/An​rechnung aussprechen, wenn sie selbst dafür nicht zuständig sind. Voraussetzungen dazu sind:
a) Die in einem der anderen Länder geleisteten Ausbildungszeiten dürfen im Rahmen einer beruflichen Erstausbildung insgesamt 6 Monate nicht überschreiten.

b) Die in einem anderen Land geleisteten Ausbildungszeiten müssen im individuellen Berufsausweis (Bildungspass) von einem oder mehreren Mitgliedern des Hanse-Parlaments, in deren Zuständigkeitsbereich die Ausbildung stattfand, bestätigt worden sein.
8. Im Interesse der Förderung der Zusammenarbeit und des internationalen Austausches im Ostseeraum werden die Mitglieder des Hanse-Parlaments in allen Zweifelsfällen, die die Reglungen dieser Vereinbarung betreffen, pragmatische Lösungen finden und im Bedarfsfall auch evtl. erforderliche Ausgleichsmaßnahmen wie Eignungsprüfungen und Anpassungslehrgänge kostengünstig anbieten und unbürokratisch realisieren.
9. Die Partner werden einmal jährlich im Rahmen der Mitgliederversammlung des Hanse-Parlaments Informationen und Erfahrungen mit dieser Vereinbarung austauschen und im Bedarfsfall Änderungen, Ergänzungen oder Weiterentwicklungen beschließen.

10. Diese Vereinbarung wurde auf der Mitgliederversammlung des Hanse-Parlaments bzw. auf der Generalversammlung des B-SME-Projektes am 22./23. Juni 2006 in Kopenhagen beraten, beschlossen und von den betroffenen Mitgliedern in Anlage 1 unterzeichnet.
Anlage 1:
Members of the Hanseatic Parliament from Denmark, Germany,

Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, Norway, Poland and Sweden

Anlage 2:
Qualifications Passport
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Appendix 1:
Members of the Hanseatic Parliament from Denmark, Germany,

Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, Norway, Poland and Sweden

	Member organisation
	Signature under the agreement on the mutual recognition of vocational qualifications

	Håndværksrådet
(The Danish Federation of Small and Medium-Sized Enterprises)
	

	Handwerkskammer Cottbus
(Cottbus Chamber of Skilled Crafts and Small Businesses)
	

	Handwerkskammer Dresden
(Dresden Chamber of Skilled Crafts and Small Businesses)
	

	Handwerkskammer Hamburg
(Hamburg Chamber of Skilled Crafts and Small Businesses)
	

	Handwerkskammer Lübeck
(Lübeck Chamber of Skilled Crafts and Small Businesses)
	

	Handwerkskammer Lüneburg-Stade
(Lüneburg-Stade Chamber of Skilled Crafts and Small Businesses)
	

	Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern (Eastern Mecklenburg-Western Pomerania Chamber of Handicraft)
	

	Handwerkskammer Schwerin
(Schwerin Chamber of Skilled Crafts)

	

	EVEA Eesti Väike - Ja Keskmiste Ettevõtiate Assotsiatsioon (Estonian Association of Small and Medium Enterprises)
	

	Suomen Yrittäjät
(The Federation of Finnish Enterprises)

	

	Latvijas Amatniecības Kamera
(Latvian Chamber of Crafts)

	

	Vilniaus Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmai (Vilnius Chamber of Commerce, Industry and Crafts)
	

	Lietuvos verslo darbdaviu konfederacija
(Lithuanian Business Employers Confederation)
	

	Håndverkerforeningen i Trondheim
(The Organisation of Handicraft Businesses in Trondheim)
	

	Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości
w Białymstoku (The Chamber of Craftmanship and Enterprise in Bialystok)
	

	Kujawsko – Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy (Kujawsko-Pomorska Chamber of Craft and SME’s)
	

	Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku (Pomerian Chamber of Handicrafts for SME’s)
	

	Izba Rzemieślnicza w Łodzi
(The Craft Chamber of Lodz)

	

	Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie (Handicraft and Small Business Chamber Lublin)
	

	Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła I Przedsiębiorczości (The Warmia and Mazury Chamber of Crafts and SME’s in Olsztyn)
	

	Izba Rzemieślnicza w Opolu
(Chamber of Crafts in Opole)

	

	Izba Rzemieślnicza w Słupsku
(The Chamber of Handicraft Middle Pomerania in Slupsk)
	

	Izba Rzemieślnicza Małej I Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie (The Chamber of Crafts and Small and Medium Productivity in Szczecin)
	

	Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie (The Chamber of Crafts of Mazovia, Kurpie and Podlasie Regions in Warsaw)
	

	Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
(Small Business Chamber Warsaw)
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